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Anstaltsvertrag der interkommunalen Anstalt 

„Forstbetrieb Wehntal“ 

Beleuchtender Bericht für die Urnenabstimmung 

vom 25. September 2022 

 

 

Abstimmungsfrage 

Wollen Sie dem Anstaltsvertrag der interkommunalen 

Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“ zustimmen? 

 

 

Empfehlung von allen Gemeinderäten 

Ja 
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Das Wichtigste in Kürze 

Die Forstreviere Oberes Wehntal und Niederweningen-Schleinikon wollen sich per 1. Januar 2023 

zusammenschliessen und schaffen dafür den „Forstbetrieb Wehntal“. Diese gemeinsame Anstalt 

führt, wie eine Gemeinde auch, einen eigenen Haushalt mit eigener Bilanz und beschäftigt Perso-

nal. Die Trägergemeinden bestellen gemeinsam die Anstaltsorgane, üben gemeinsam die Aufsicht 

über sie aus und nehmen gemeinsam ihre Einflussmöglichkeiten wahr. 

Die Rechtsgrundlage der gemeinsamen Anstalt ist der Anstaltsvertrag zwischen den Gemeinden, 
der von den Stimmberechtigten an der Urne beschlossen wird. Der Anstaltsvertrag tritt nach Ge-
nehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 

Nach erfolgreicher Gründung des Forstbetriebs Wehntal werden die bestehenden Forstreviere auf-
gelöst. Die Trägergemeinden bringen nebst den finanziellen Einlagen auch die vorhanden Fahr-
zeuge und Maschinen als Sacheinlage in die Anstalt ein. 

Bericht 

1. Ausgangslage 

Die beiden Forstreviere Oberes Wehntal und Niederweningen-Schleinikon betreuen heute rund 

907 Hektaren öffentlichen Waldes (Gemeindewald) und 187 Hektaren Privatwald mit einer Jahres-

nutzung von gut 10‘000 Festmetern. Beide Forstreviere stützen sich auf einen öffentlich-rechtli-

chen Vertrag und beide beschäftigen einen Revierförster und eine eigene Forstequipe.  

Das Forstrevier Oberes Wehntal, in dem die Gemeinden Oberweningen, Regensberg und 

Schöfflisdorf zusammengeschlossen sind, ist seit 2014 als «einfache Verwaltungsgemeinschaft» 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit organisiert. Sitzgemeinde ist die Gemeinde Oberweningen. Sie 

führt die Revierrechnung als separate Funktion in der Gemeinderechnung und stellt das Forstper-

sonal an. Der Erfolg aus der betrieblichen Tätigkeit wird den Reviergemeinden jährlich nach einem 

festen Verteilschlüssel aufgrund der Gemeindewaldfläche zugewiesen. In den Forstrechnungen 

der Reviergemeinden werden lediglich der Nettobeitrag an das Forstrevier und der Aufwand für 

den Unterhalt der Waldstrassen sowie für zusätzliche Leistungen im Interesse der Öffentlichkeit 

ausgewiesen.  

Die Zusammenarbeit im Forstrevier Niederweningen-Schleinikon stützt sich auf eine einfache Ko-

operationsvereinbarung aus dem Jahr 1990. Bis auf einen Mitarbeiter, der von der Gemeinde Nie-

derweningen beschäftigt wird, ist aktuell das gesamte Forstpersonal bei der Gemeinde Schleinikon 

angestellt. Beide Gemeinden führen eine eigene Forstrechnung. Die gegenseitige Verrechnung 

des Personaleinsatzes erfolgt gestützt auf detaillierte Rapporte. Der Aufwand für die Beschaffung 

der gemeinsam genutzten Betriebsmittel wird nach einem festen Verteilschlüssel aufgrund der Ge-

meindewaldfläche jeweils einzeln auf die beiden Reviergemeinden aufgeteilt.  

Beide Forstreviere beschäftigen aktuell je 1 Förster als Betriebsleiter und je 1 Forstequipe mit drei 

Forstwarten und einem Lernenden. Nach Möglichkeit bilden beide Forstreviere Lernende aus. Der 

Personalbestand ist gerade ausreichend, um die eigene Equipe in der Holzernte und der Jung-

waldpflege produktiv und sicher einzusetzen. Der betriebliche Spielraum ist jedoch sehr gering und 

jede unvorhergesehene Absenz kann zu Kapazitäts- und/oder Sicherheitsproblemen führen. 

Die beiden Betriebsleiter und die Forstequipen übernehmen zusätzlich – in unterschiedlichem Um-

fang – Arbeiten für die Werkbetriebe der Reviergemeinden.  

Das Forstrevier Oberes Wehntal verfügt über sehr einfache Führungs- und Verwaltungsstrukturen. 

Die strategische Führung liegt bei der dreiköpfigen Forstbetriebskommission, die sich aus je einem 

Vertreter oder einer Vertreterin jeder Reviergemeinde zusammensetzt. Das Forstrevier rechnet die 

Waldbewirtschaftung über die gemeinsame Rechnung ab, rekrutiert den Betriebsleiter sowie das 
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übrige Personal und beschafft die nötigen Betriebsmittel. Die Genehmigung von Budget und Jah-

resrechnung liegt in der Kompetenz der Gemeinderäte der drei Reviergemeinden. Mit der Kompe-

tenz zur Anstellung des Personals und durch die Integration der Revierrechnung in die Gemeinde-

rechnung nimmt die Sitzgemeinde automatisch eine Sonderstellung im Revier ein. Das Forstrevier 

kann keine Reserven (Eigenkapital) bilden und der Nettoaufwand der Erfolgsrechnung wird nach 

einem einfachen Flächenschlüssel auf die Revierpartner verteilt.  

Im Forstrevier Niederweningen-Schleinikon führen die beiden Vertragspartner eine eigene, detail-

lierte Forstrechnung. Jeder Vertragspartner trägt den effektiven Aufwand für die gesetzlichen Re-

vieraufgaben sowie für die auf seiner Waldfläche ausgeführten Pflegemassnahmen und verein-

nahmt die Erträge aus der Bewirtschaftung. Die beiden Revierpartner entscheiden unabhängig 

voneinander über die Massnahmen, die in ihrem eigenen Wald ausgeführt werden und über ihr in-

dividuelles Budget. Die gemeinsame Forstkommission aus je zwei Gemeinderatsmitgliedern ist le-

diglich für die Koordination der Interessen der Revierpartner zuständig. Damit bewahren sich die 

beiden Gemeinden die maximale Unabhängigkeit und die Bewirtschaftung erfolgt abgestimmt auf 

ihre individuellen Zielsetzungen (und Möglichkeiten). Gleichzeitig wirken sich die Budgetentschei-

dungen der einzelnen Revierpartner jeweils auch direkt auf die Erfolgsrechnung der jeweiligen 

Partnergemeinde aus. Die Ergebnisverantwortung ist in diesem Betriebsmodell nicht klar abge-

grenzt und die ergebnisorientierte Führung entsprechend erschwert. Zusätzlich werden die Mög-

lichkeiten zur Rationalisierung der Planungs-, Produktions- und Verwaltungsprozesse durch die 

getrennte Abrechnung pro Reviergemeinde stark eingeschränkt. Die anspruchsvolle gegenseitige 

Verrechnung von Lieferungen und Leistungen erschwert zudem ganz erheblich die Beurteilung der 

Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung.  

Für die Forstbetriebe in der Schweiz wird das wirtschaftliche Umfeld immer anspruchsvoller. Bei 

gut 40 % höheren Personal- und Maschinenkosten haben sich die Rundholzpreise seit Mitte der 

80er-Jahre real halbiert. Gleichzeitig hat die Produktivität hochmechanisierter Holzerntesysteme 

massiv zugenommen. Der Einsatz dieser modernen Mittel und die gestiegenen Sicherheitsanfor-

derungen erfordern ausgebildetes Fachpersonal und genügend grosse Forstequipen.  

Bei der Waldpflege und der Holzernte stossen die beiden Forstreviere heute regelmässig an ihre 

Grenzen. Um die modernen Holzernteverfahren effizient einsetzen zu können und aus Sicherheits-

gründen dürfen die beiden Equipen nicht weiter verkleinert werden. Bereits beim Ausfall einzelner 

Mitarbeiter ist ihre Einsatzfähigkeit und Produktivität eingeschränkt.  

Die Verwaltungsstrukturen im Forstrevier Niederweningen-Schleinikon sind sehr anspruchsvoll und 

die fehlende eigene Rechtspersönlichkeit setzt dem unternehmerischen Handlungsspielraum der 

beiden Forstbetriebe enge Grenzen. 

2. Reorganisationsprojekt 

Im Auftrag der Gemeinderäte hat sich ein Ausschuss aus den Mitgliedern der beiden Forstkommis-

sionen in den vergangenen Monaten eingehend mit den Entwicklungsmöglichkeiten der beiden 

Forstreviere auseinandergesetzt. Der Ausschuss ist überzeugt, dass die künftigen Herausforderun-

gen mit einem gemeinsamen Forstbetrieb am besten gemeistert werden können.  

Um die Ergebnisverantwortung klarer zu regeln, die Bildung der nötigen Reserven zu ermöglichen 

und gleichzeitig die Planungssicherheit für die Gemeinden zu erhöhen, schlägt der Ausschuss die 

Gründung eines selbständigen Forstbetriebs mit eigener Rechtspersönlichkeit vor.  

Für die Zusammenarbeit unter Gemeinden bietet sich eine öffentlich-rechtliche Rechtsform an (Ge-

meindeverband oder interkommunale Anstalt). Der Ausschuss strebt möglichst schlanke Füh-

rungs- und Verwaltungsstrukturen an und empfiehlt deshalb den Zusammenschluss der beiden 

Forstreviere zur interkommunalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“. 
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Das Vorhaben wurde den Gemeinderäten im Juni 2021 an einer gemeinsamen Informationsveran-

staltung vorgestellt und in zwei Vernehmlassungsrunden eingehend diskutiert. Der Entwurf des An-

staltsvertrages wurde anschliessend aufgrund der Stellungnahmen der Gemeinden und den Er-

gebnissen der Vorprüfung durch das Gemeindeamt überarbeitet. Sämtliche Gemeinden haben 

sich für die Umsetzung des Projektes ausgesprochen.  

Um die bestehenden Rationalisierungspotenziale voll auszuschöpfen und Planung, Ausführung 

und Abrechnung der Arbeiten möglichst einfach zu gestalten, soll die Waldbewirtschaftung künftig 

auf gemeinsame Rechnung erfolgen. Auf eine Aufteilung auf die einzelnen Waldeigentümer wird 

verzichtet (wie bereits heute im Forstrevier Oberes Wehntal). Vorgeschlagen wird eine schlanke 

Führungsstruktur mit einem fünfköpfigen Vorstand, in dem jede Trägergemeinde mit einem Mit-

glied (in der Regel mit den jeweiligen Ressortvorständen) vertreten ist, und eine mit den nötigen 

Kompetenzen ausgestattete Betriebsleitung. Die Aufsicht über die Anstalt erfolgt durch den eben-

falls fünfköpfigen Aufsichtsrat, in dem in der Regel die Präsidien der Trägergemeinden Einsitz neh-

men.  

Der gemeinsame Forstbetrieb übernähme bei der Gründung das gesamte aktuell eingesetzte 

Forstpersonal und die in den beiden Forstrevieren vorhandenen Betriebsmittel. Die benötigten Ge-

bäude würden von den betroffenen Waldeigentümern gemietet. 
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3. Organigramm „Forstbetrieb Wehntal“ 

 

Der Forstbetrieb muss gewinnorientiert arbeiten und trägt die Ergebnisverantwortung. Bei der 

Gründung wird die Anstalt mit einem Eigenkapital von 1.0 Mio. Franken (Grundkapital) ausgestat-

tet. Investitionen kann der Forstbetrieb damit aus den Eigenmitteln finanzieren. Bis der Maximalbe-

stand des Eigenkapitals von 2.5 Mio. Franken erreicht ist, wird jeweils ein Drittel des Ertragsüber-

schusses an die Trägergemeinden ausgeschüttet. Ist der Maximalbetrag erreicht, wird der ge-

samte Gewinn ausbezahlt. Ein allfälliger Verlust, zum Beispiel nach einem Sturmereignis, wird 

dem Eigenkapital belastet und müsste damit in Zukunft nicht mehr von den Trägergemeinden di-

rekt gedeckt werden (es ist keine automatische Defizitdeckung vorgesehen).  

Der Forstbetrieb übernimmt auf eigene Rechnung die fachgerechte Pflege der Gemeindewälder 

nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und des naturnahen Waldbaus. Er stellt im Rahmen der 

verfügbaren Mittel sicher, dass die betreuten Waldungen alle ihre Funktionen (Nutz-, Naturschutz-, 

Erholungs- und Schutzfunktion) dauernd und uneingeschränkt erfüllen können (vgl. Artikel 3 - An-

staltszweck). Unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können jedoch die anfal-

lenden Kosten durch den Holzertrag und die Kantonsbeiträge nicht mehr vollständig gedeckt wer-

den.  

Um die Planungssicherheit für die Gemeinden zu erhöhen, soll die Abgeltung der ungedeckten 

Kosten für die Grundleistungen in der Waldpflege in einheitlichen Leistungsvereinbarungen mit den 

Gemeinden geregelt werden. Dabei muss jede Anpassung der jährlichen Pauschalabgeltung vom 

Aufsichtsrat genehmigt werden. Im ersten Betriebsjahr würde die Abgeltung für die Grundleistun-

gen in der Waldpflege auf 150 CHF/ha Gemeindewald oder auf insgesamt CHF 136‘000 festge-

setzt.  

Das gleiche Vorgehen ist auch für die Abgeltung der gesetzlichen Aufgaben des kommunalen 

Forstdienstes (Revieraufgaben) vorgesehen. Auch hier muss der Aufsichtsrat eine Anpassung der 

jährlichen Pauschalabgeltung genehmigen. Im ersten Betriebsjahr würde die Abgeltung für die Re-

vieraufgaben auf 80 CHF/ha Gemeindewald und 170 CHF/ha Privatwald oder auf insgesamt 

CHF 102‘000 festgesetzt.  
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Der im Anstaltsvertrag definierte Beteiligungsschlüssel berücksichtigt neben der Fläche der Ge-

meindewälder auch die Privatwaldflächen auf dem Gebiet der Trägergemeinden. Damit kann den 

beiden Kernaufgaben des Forstbetriebes, der Waldpflege und den Revieraufgaben angemessen 

Rechnung getragen werden. 

 

Der Zweck, die Organisation und die Finanzierung des neuen Forstbetriebs sind detailliert geregelt 

im Anstaltsvertrag.  

Falls die Stimmberechtigten dem Vertrag im Herbst 2022 an der Urne zustimmen, kann der Forst-

betrieb Wehntal auf Anfang 2023 operativ tätig werden. Der Vertrag kommt nur dann zustande, 

wenn alle Trägergemeinden zustimmen.  

Wird der Forstbetrieb erfolgreich gegründet, können die bestehenden Forstreviere aufgelöst wer-

den. Die in den beiden Forstrevieren vorhandenen Fahrzeuge und Maschinen können als Sachein-

lage in die Anstalt eingebracht werden. 

4. Schlusswort 

Der Projektausschuss und alle Gemeinden sind überzeugt, dass mit der geplanten Zusammenar-

beit sichergestellt wird, dass die nachhaltige und naturnahe Pflege und Nutzung der Waldungen 

und die Erfüllung der gesetzlichen Revieraufgaben im Wehntal auch in Zukunft wirtschaftlich erfol-

gen und dass der Wald weiterhin alle seine Funktionen uneingeschränkt erfüllen kann. 

Informationsanlass 

Am 2. September 2022 um 19:30 Uhr wird im Gemeindesaal Schleinikon an einer gemeinsamen 

Informationsveranstaltung über das Projekt informiert. 

Akten 

Folgende Akten liegen während den ordentlichen Öffnungszeiten auf den Gemeindeverwaltungen 

der Trägergemeinden auf und können auf den jeweiligen Gemeindewebseiten heruntergeladen 

werden. Alle Informationen zu den Geschäften sowie die Ergebnisse werden auch in der App Vo-

teInfo aufgeschaltet. 

- Anstaltsvertrag der interkommunalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“, Stand 1. Januar 2023 
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Abstimmungsempfehlung der beteiligten Gemeinden 

Die fünf beteiligten Gemeindevorstände, namentlich Niederweningen, Oberweningen, Regensberg, 

Schleinikon und Schöfflisdorf, empfehlen den Stimmberechtigten dem Anstaltsvertrag der inter-

kommunalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“ zuzustimmen. 

1. Gemeinde Niederweningen 

Der Gemeinderat Niederweningen empfiehlt den Stimmberechtigten dem Anstaltsvertrag der inter-

kommunalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“ zuzustimmen. 

 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Niederweningen empfiehlt den Stimmberechtigten dem An-

staltsvertrag der interkommunalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“ zuzustimmen. 
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2. Gemeinde Oberweningen 

Der Gemeinderat Oberweningen empfiehlt den Stimmberechtigten dem Anstaltsvertrag der inter-

kommunalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“ zuzustimmen. 

 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Oberweningen empfiehlt den Stimmberechtigten die Ableh-

nung des Anstaltsvertrags der interkommunalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“. 
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3. Gemeinde Regensberg 

Der Gemeinderat Regensberg empfiehlt den Stimmberechtigten dem Anstaltsvertrag der interkom-

munalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“ zuzustimmen. 

 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Regensberg empfiehlt den Stimmberechtigten dem Anstalts-

vertrag der interkommunalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“ zuzustimmen. 
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4. Gemeinde Schleinikon 

Der Gemeinderat Schleinikon empfiehlt den Stimmberechtigten dem Anstaltsvertrag der interkom-

munalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“ zuzustimmen. 

 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Schleinikon empfiehlt den Stimmberechtigten dem Anstalts-

vertrag der interkommunalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“ zuzustimmen. 
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5. Gemeinde Schöfflisdorf 

Der Gemeinderat Schöfflisdorf empfiehlt den Stimmberechtigten dem Anstaltsvertrag der interkom-

munalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“ zuzustimmen. 

 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Schöfflisdorf empfiehlt den Stimmberechtigten dem Anstalts-

vertrag der interkommunalen Anstalt „Forstbetrieb Wehntal“ zuzustimmen. 

 



 

Urnenabstimmung vom 25.09.2022 Seite 13 

 


